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FASCHINGSUMZUG 
30 Jahre GWG 
 
Anlässlich des 30-jährigen 
Bestehens der Grestner 
Wirtschaftsgemeinschaft 
(GWG), veranstaltete der 
Verein nach 19-jähriger 
Pause wieder einen 
Faschingsumzug. 
Sagenhafte 34! Gruppen 
haben am Sonntag, den 
24. Februar die Straßen von Gresten gerockt.  
Belohnt wurden die aufwendigen Arbeiten der bis 
zu 500 Teilnehmer mit einer Schar an 
Zuschauern. Mehr als 2.500 Besucher waren 
angereist um das bunte Treiben zu verfolgen. Die 
Mitarbeiter der Gemeinde Gresten-Land haben 
versucht mit ihrer Gmoa-britsch´n 1 das 
Durcheinander der Straßen- und Hausnummern 
im Gemeindegebiet darzustellen. Dieses stellt 
nicht nur für die Einwohner selbst, sondern vor 
allem für die Post und Zustellfirmen immer wieder 
eine große Herausforderung dar.  
Bei den GWG Partnerbetrieben kann ab Mitte 
März ein Kurzfilm über den Faschingsumzug zum 
Unkostenbeitrag von ca. ú 10,00 gekauft werden.  
 
 

DEFIBRILLATOR 
Standort 
 
Aus gegebenem Anlass informieren wir, dass ein 
öffentlich zugänglicher Defibrillator in der Spar-
kasse am Unteren Markt 22 in Gresten unter-
gebracht ist. Dieser ist 24h frei zugänglich. Der 
Defibrillator kommt zur Unterstützung bei lebens-
bedrohlichen Notfällen wie z.B. Bewusstlosigkeit 
oder Atem-Kreislauf-Stillstand zum Einsatz. 
Die Defibrillation: 
Sehr hªufig beginnt ein sogenannter ĂHerzstill-
standñ damit, dass das Herz versucht, immer 
schneller und schneller zu schlagen, dadurch 
aber kaum Pumpleistung bringen kann. Diesen 
Zustand nennt man Herzflimmern. Durch einen 
gezielten Stromstoß wird beim Defibrillieren 
(= entflimmern) versucht, das Herz neu zu 
Ăstartenñ und wieder zum richtigen Schlagen zu 
bringen. Der Defibrillator ist durch die einfache 
Benutzerführung und Sprachausgabe kinder-
leicht zu bedienen ersetzt aber nicht die 
Herzdruckmassage! 
Mehr Informationen sowie die Möglichkeit zum 
Üben gibt es in den Erste Hilfe Kursen des Roten 
Kreuzes oder online unter www.erstehilfe.at. 
Nächster Erste-Hilfe-Kurs Start: Samstag 16. 
März 2019 im Gemeindeamt Gresten-Land 

(Siehe Veranstaltungskalender). Die Standorte 
der Defibrillatoren in ganz Österreich können 
über www.144.at/defi abgerufen werden. 
 
 

WINTERDIENST 
Glättebekämpfung 
 

Mit dem, für viele lang ersehnten Wintereinbruch 
wurde die Gemeinde und hier vor allem die 
Mitarbeiter vom Bauhof wie jedes Jahr mit der 
Durchführung des Winterdienstes vor eine 
besondere Herausforderung gestellt. 
Der Winterdienst gehört nicht nur zu den 
wichtigsten, sondern auch zu den schwierigsten 
Aufgaben der Gemeinde. Bis dato wurden heuer 
schon mehr als 12.107 km zurückgelegt. Aber 
Winterdienst bedeutet nicht, dass Straßen und 
Gehsteige zu jeder Tages- und Nachtzeit 
Ăbesenreinñ und gestreut sein m¿ssen. Die 
Räum- und Streupflicht der Gemeinde hat 
Grenzen. Sie bedeutet im Wesentlichen, dass die 
Gemeinde im Rahmen ihrer Leistungsfähigkeit 
diejenigen Gefahren zu beseitigen hat, die infolge 
winterlicher Glätte für den Verkehrsteilnehmer 
bestehen. Die Mitarbeiter fahren auf den 
vorgegebene Routen, die sich aber nach Bedarf 
und Prioritäten orientieren. Es ist aber unmöglich, 
im Winter gleich gute Verkehrsverhältnisse wie 
im Sommer zu schaffen. Deshalb ist hier auch die 
Eigenvorsorge, wie sie in der Straßenverkehrs-
ordnung niedergeschrieben ist, ein wesentlicher 
Aspekt für die Sicherheit im Winter. Winterreifen 
und eine den Straßenverhältnissen angepasste 
Fahrweise, wie etwa Geschwindigkeitsreduktion 
bei Glättegefahr, haben weit größeren Einfluss 
auf die Verkehrssicherheit als jede Winterdienst-
maßnahme. 
Leider sind einige Eigentümer im Herbst ihrer 
Verpflichtung des Heckenrückschnittes und 
Freihalten der Straße nicht nachgekommen und 
es kam zu mehrfachen Schäden an den 
Gemeindefahrzeugen.  
In den nächsten Wochen erfolgt, sobald es eine 
sichere Wetterlage zulässt, wieder die  
Reinigung vom Streugut. 

http://www.erstehilfe.at/
http://www.144.at/defi
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VORWORT 
Wort des 
Bürgermeisters 

 
 
 
 
 
 
 
Geschätzte Gemeindebürgerinnen! 
Geschätzte Gemeindebürger! 
 
 
Am 07.März 2019 wurde ein überaus erfreulicher 
Rechnungsabschluss 2018 einstimmig im 
Gemeinderat beschlossen. 
 
Eine außerordentlich starke Steigerung bei der 
Kommunalsteuer und die gute Entwicklung bei 
den Ertragsanteilen waren ausschlaggebend für 
den guten finanziellen Rechnungsabschluss.  
 
Die angeführten Rücklagen konnten bis zum 
Jahresende deutlich aufgestockt werden. Damit 
können zukünftige Projekte finanziert und auch 
freie Rücklagen gebildet werden.  
 
Zur guten Entwicklung tragen auch eine schlanke 
Verwaltung und der sparsame Umgang mit den 
finanziellen Mitteln bei. 
 
Durch die gute wirtschaftliche Lage ist es ein 
guter Zeitpunkt um in die Infrastruktur zu 
investieren und Projekte zu verwirklichen. Bei der 
Umsetzung von Projekten legen wir einen 
besonderen Wert auf die Wirtschaftlichkeit und 
Nachhaltigkeit.  
 
Als Bürgermeister Danke ich besonders den 
örtlichen Firmen und Unternehmen für deren 
guten wirtschaftlichen Leistungen und die gute 
Zusammenarbeit. Herzlichen Dank auch den 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für ihren 
persönlichen Einsatz und die gute 
Zusammenarbeit. 
 
 
 
Ihr Bürgermeister 
 

 

Leopold Latschbacher 
 
 
 
 

RECHNUNGSABSCHLUSS 
Die Gemeinde in Zahlen  
 
Ordentlicher Haushalt  
Einnahmenééééééééé... ú 2.963.976,47 
Ausgabenéééééééééé. ú 2.704.961,02 
¦berschusséééééééééé. ú 259.015,45 
 

Außerordentlicher Haushalt 
Einnahmenééééééééé... ú 1.307.459,17 
Ausgabenéééééééééé. ú 1.144.702,84 
Überschusséééééééééé. ú 162.756,33 
 

Schuldenstand 
Stand 1.1.2018éééééééé ú 1.560.205,24 
Stand 31.12.2018éééééééú 1.488.911,73 
 

Rücklagen 
Stand 1.1.2018éééééééééú 849.628,64 
Stand 31.12.2018éééééééú 1.171.818,12 
 

Gemeindeeinnahmen 
Grundsteuer A+Béééééééé..ú 79.869,29 
Kommunalsteueréééééééé ú 643.104,22 
Aufschließungsbeiträgeé.éééé..ú 19.975,49 
Ertragsanteileéééééééé.. ú 1.245.638,35 
Zinsen, Annuitätenzuschussééé.ú 126.412,06 
 

Gemeindeausgaben 
Schulerhaltungsbeiträge und 
Umlagen VS und NMSééééé.. ú 226.286,23 
Musikschulverbandsumlageééé... ú 48.413,49 
NÖKAS-Krankenanstaltensprengel  ú 390.761,78 
Sozialhilfeumlageééééééé... ú 224.262,22 
Altenbetreuung, Hauskrankenpflege... ú 7.624,66 
Jugendwohlfahrtsumlage und 
Tagesmütteréééééééééé.. ú 31.954,89 
Darlehensrückzahlungenéééé.. ú 107.068,91 
Zinsen für div. Darlehenééééé.. ú 12.564,84 
Zuführungen an den  
Außerordentlichen Haushaltééé.. ú 35.000,00 
 

Der Sollüberschuss bezieht sich im Vergleich auf 
die veranschlagten Beträge im Voranschlag.  
Der ordentliche und außerordentliche Haushalt 
konnte somit wieder ausgeglichen werden. 
Die Gliederung in einen ordentlichen und 
außerordentlichen Haushalt richtet sich nach der 
finanziellen Deckung, wobei in den außer-
ordentlichen Haushalt nur solche Ausgaben 
kommen, die durch außerordentliche Einnahmen 
gedeckt sind (Darlehens- und Anleihenerlöse, 
Erlöse aus der Veräußerung von Vermögen, 
Rücklagenentnahmen, Bedarfszuweisungen, 
Zuschüsse, Transferzahlungen, etc.). 
Der Rechnungsabschluss kann im Gemeindeamt 
während den Öffnungszeiten eingesehen, oder 
über www.gresten-land.gv.at im Unterordner 
Gemeinde/Voranschlag abgerufen werden. 

http://www.gresten-land.gv.at/
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SKIMEISTERSCHAFT 
Alpin/Snowboard 

 

Die regionalen Meisterschaften der Gemeinden 
Gresten, Gresten-Land und Randegg wurden am 
20. Jänner 2019 zum zweiten Mal in Lackenhof 
auf der Fuchswaldpiste ausgetragen.  
Veranstalter waren die drei Gemeinden, 
Organisation und Durchführung erfolgte durch 
die Naturfreunde Gresten gemeinsam mit der 
Sportunion Randegg. 
91 Teilnehmer/Innen freuten sich auf einen 
Riesentorlauf, der im ĂBest of Twoñ Modus (die 
schnellste Zeit von zwei Durchgängen zählt) 
ausgetragen wurde. Jeder Ort ermittelte seinen 
Ortsmeister/In in Ski und Snowboard. Da auch 
Vereinsmitglieder der ortsansässigen Vereine 
anderer Orte startberechtigt waren, kam die 
schnellste Dame (Larissa Weber, Naturfreunde 
Gresten) aus Purgstall.  
Tagesschnellste Ski: 
Larissa Weber, Naturfreunde - Gresten  46,01 
Kilian Scheinhart, Gresten - Markt  43,42 
Tagesschnellste Snowboard: 
Lea Salaberger, Gresten - Markt  1:05,80 
Hermann Loibl, Gresten - Land  1:01,10 
 

Die schnellste Gemeinde gewertet aus den 10 
schnellsten Gemeindebürgern/Inen: 
1. Gresten - Markt 8:09,17 
2. Randegg   8:13,33 
3. Gresten - Land  9:13,72 
 

Ortsmeister/In Gresten - Markt. 
Ski:  Nora Scheinhart  48,56 

 Kilian Scheinhart  43,42 
Snowboard:  Lea Salaberger  1:05,80 
 Gregor Salaberger  1:07,92 
Ortsmeister/In Gresten - Land: 
Ski:  Juliana Loibl  53,91 

 Wolfgang Spreitzer  46,59 

Snowboard:  Juliana Loibl 1:21,92  
 Hermann Loibl 1:01,10 
 

Ortsmeister/In Randegg:  
 Ski: Elfriede Spindelberger 51,45 

Heinz Schachinger 45,60 
Snowboard: keine Teilnehmer 
 
Familienwertung: 
1. Scheinhart/Schrittwieser: 
  Kilian, August, Nora und  
  Manuel aus Gresten-Markt 
              2:19,84 
2. Schachinger: Heinz, Fabian  
  und Elfriede aus Randegg  
               2:31,38 
3. Spreitzer/Grabner:  
 Wolfgang, Josef und  
  Christoph a. Gresten-Land 

                2:31,57 
 
 

BÜRGERMEDAILLE 
Hans Karner 
 

Nach einem 
einstimmigen 
Beschluss des 
Marktgemeinde-
rates Dietenhofen 
wurde Herrn 
Altbürgermeister 
Hans Karner aus 
Gresten ï Land die 
silberne 
Bürgermedaille 
des Marktes 
Dietenhofen 
verliehen. 

Hans Karner hat während seiner Dienstzeit als 
Bürgermeister, aber auch viele Jahre darüber 
hinaus, die Verbindung zum Markt Dietenhofen 
gesucht und belebt. Vor allem die Suche nach 
historischen Zusammenhängen zwischen 
Gresten und Dietenhofen hat Herrn Karner über 
viele Jahre beschäftigt. Dabei hat er interessan-
te Details der Immigration vieler Exulanten die 
Dietenhofen nach dem 30-jährigen Krieg erreicht 
haben, aufgearbeitet.  
Der Markt Dietenhofen drückt mit dieser 
Auszeichnung seine Dankbarkeit und seine 
Achtung vor der Arbeit von Hans Karner aus, der 
sich bis ins hohe Alter um die Kontaktpflege 
zwischen den Gemeinden verdient gemacht hat. 
Herr Altbürgermeister Henninger hat die 
Auszeichnung im Auftrag der Gemeinde 
Dietenhofen bei der Feier zum 80. Geburtstag 
von Hans Karner im Gasthof Karlwirt übergeben. 
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EHRUNGEN 
Besondere Leistungen 
 

Der Gemeinderat von Gresten-Land hat in seiner 
Sitzung am 07. März 2019 beschlossen, Per-
sonen aus der Gemeinde mit besonderen Leis-
tungen und Verdiensten im Jahr 2018 zu ehren: 
 
Walter Brausteiner erhielt das Ehrenzeichen in 
Gold für besondere sportliche Leistungen. Er 
wurde bei den 37. Österreichischen Meister-
schaften in Linz in der Klasse Senioren 3 mit 385 
Ringen Österreichischer Meister. Weiters 
erreichte er in der Klasse sitzend aufgelegt Rang 
3 und stehend aufgelegt Rang 11. Überdies 
schaffte er mit der NÖ Mannschaft 1 (Klasse 
Luftpistole) den Österreichischen Meistertitel. 
 
Christoph Holzinger erhielt das Ehrenzeichen in 
Silber für besondere sportliche Leistungen im 
Snowboardsport. 2018 erreichte er: 
3. Rang Giant Slalom Schüler II m. 
2. Rang Slopestyle NÖ Landesmeisterschaft  
 
2019: 
1. Rang Mini Big Air Contest Annaberg 
1. Rang Mannschaft (IT HTL Ybbs) Jugend 1 bei 
    den NÖ Landesmeisterschaften Snowboard  
    Boarderchallenge. 
 
Dominik Holzinger erhielt das Ehrenzeichen in 
Silber für besondere sportliche Leistungen im 
Snowboardsport. Er erreichte 2018  
1. Rang Slopestyle Eastcup 
1. Rang Slopestyle NÖ Landesmeisterschaft  
1. Rang Slopestyle Rookie - QParks Tour 
2. Rang PSL Schüler II m.  
3. Rang Slopestyle Männer - QParks Tour 
 
2019 wurde er als jüngster Teilnehmer in das 
Team für die Europäischen Olympischen 
Winterjugendspiele in Sarajevo nominiert. Leider 
ist er beim ersten Run gestürzt. Wir wünschen 
ihm eine rasche Genesung. 

Gratuliert wurde der Jagdhornbläsergruppe 
Gresten zu ihrem Europameistertitel. Diesen 
sicherten sie sich vergangenen Herbst mit 
Insgesamt 775 Punkte und somit das Prädikat 
Ăausgezeichnetñ in der hºchsten Klasse ĂGñ 
(siehe Bericht Landkurier 3/2018). 
 

Für seine beruflichen Erfolge wurde Thomas 
Fahrnberger, dem angehenden Fahrzeugbau-
techniker vom Lehrbetrieb Meiller GmbH in 
Waidhofen gratuliert. Er hat beim Lehrlings-
bewerb 2018 in St. Pölten in der Sparte Industrie 
in der Kategorie Metall IV (Fahrzeugbautechnik, 
Schweisstechnik) Lehrberuf Metalltechnik, 
Hauptmodul Fahrzeugbautechnik den 1. Platz 
erreicht.  
 
 

JAHRESRÜCKBLICK 
Meldewesen 

 
Geburten 
Navarro Leiva Arely Sofia Unteramt 119/1 
Leichtfried Luise Maria Oberamt 64 
Wais Laura Oberamt 106/2 
Winter Oskar Schadneramt 102 
Winter Anna Schadneramt 102 
Nader Marcel Oberamt 45 
Fahrenberger Manuel Schadneramt 16 
Bachler Julia Unteramt 34/2 
Lettner Lina Unteramt 106 
Haselreither Leon Rosenweg 4 
Schausberger Fabian Oberamt 63/2 
Frühwald-Eisenbauer Laura ChristinOberamt 2/2 
Fedorowicz Elena Unteramt 101 
Spiegl Dominik Unteramt 214 
 

Sterbefälle 
Lechner Willibald Oberamt 93 
Zisch Kurt Ernst Schadneramt 82 
Latschbacher Christine Schadneramt 37 
Maderthaner Leopold Oberamt 28 
Haas Johann Schadneramt 64 
Leichtfried Rupert Schadneramt 50 
Mair Anton Schadneramt 88 
Riegler Leopoldine Schadneramt 22 
Osanger August Unteramt 93 
Teufel Friedrich Unteramt 69 
Leichtfried Johann Schadneramt 21 
Rottermanner Josefine Unteramt 66 
Biber Engelbert Unteramt 196 
Berger Franz Unteramt 43 
Prüller Franz Unteramt 15 
 

Einwohnerstand 01.01.2018 1.522 
Geburten 14 
Anmeldungen Hauptwohnsitz 44 
Sterbefälle 15 
Abmeldungen Hauptwohnsitz 56 
Einwohnerstand 31.12.2018 1.509 
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EU WAHL 2019 
Sonntag 26. Mai  
 
Wahlberechtigt sind bei der kommenden EU 
Wahl alle, die am Stichtag (12.03.2019) in der 
Wählerevidenz einer österreichischen Gemeinde 
geführt werden und am Tag der Wahl das 16. 
Lebensjahr vollendet haben. Es werden nur 
Wahlberechtigte in das Wählerverzeichnis der 
zuständigen Gemeinde aufgenommen.  
 
Wählerverständigungskarte:  
Von der Gemeinde werden wie auch schon bei 
den letzten Wahlen wieder Wählerverständi-
gungskarten an die Wahlberechtigten versandt. 
Für einen schnelleren Ablauf bei der Wahl im 
Wahllokal ist es sinnvoll die Wählerverständi-
gungskarte zur Wahl mitzubringen.  
 
Wahlkarten:  
Die Wahlkarten können bereits schriftlich 
beantragt werden. Die Ausstellung erfolgt jedoch 
frühestens Anfang Mai. 
 
 

VOLKSBEGEHREN 
25. März - 01. April 
 
Zu den Volksbegehren: 

¶ ĂF¿r verpflichtende Volksabstimmungñ und 

¶ ĂCETA Volksabstimmungñ  
wurden beim Bundesministerium für Inneres 
Einleitungsanträge eingebracht. Diese Volks-
begehren können im Eintragszeitraum vom  
25. März bis 01. April 2019 am Gemeindeamt an 
den nachstehend angeführten Tagen und zu 
folgenden Zeiten unterschrieben werden: 
Montag, 25. März 08:00 bis 16:00 Uhr 
Dienstag, 26. März 08:00 bis 20:00 Uhr 
Mittwoch, 27. März 08:00 bis 16:00 Uhr 
Donnerstag, 28. März 08:00 bis 20:00 Uhr 
Freitag, 29. März 08:00 bis 16:00 Uhr 
Samstag, 30. März 08:00 bis 10:00 Uhr 
Sonntag, 31. März geschlossen 
Montag, 01. April 08:00 bis 16:00 Uhr 
 
Stimmberechtigt ist, wer am letzten Tag des 
Eintragszeitraumes das Wahlrecht zum 
Nationalrat besitzt (österreichische 
Staatsbürgerschaft, Vollendung des 16. 
Lebensjahres, kein bestehender Ausschluss vom 
Wahlrecht) und zum Stichtag, den 18. Februar 
2019 in der Wählerevidenz einer Gemeinde 
eingetragen ist. 
Online kann die Eintragung bis zum letzten Tag 
des Eintragszeitraumes (01. April 2019), 20:00 
Uhr, durchgeführt werden. 

WASSERBEZIEHER 
Ablesung und Kontrolle 
 
Die Selbstablesung durch die Gemeindebürger 
hat heuer hervorragend funktioniert. Nur 3 der 
266 Haushalte mussten aufgrund fehlender 
Rückmeldungen geschätzt werden. 
 
Herzlichen Dank für die gute Zusammenarbeit! 
Im eigenen Interesse werden alle Wasser-
bezieher weiterhin ersucht in regemäßigen 
Abständen ihre Leitungen und den Wasser-
standszähler zu kontrollieren um etwaige 
Leitungsschäden zu erkennen und unnötige 
Kosten durch Wasserverlust zu vermeiden.  
 
 

RINDERBESAMUNGS- 
FÖRDERUNG 2019 
Vorlagen, Vergütungen 
 
Für durchgeführte Besamungen im Jahr 2019 
kommt es aufgrund gesetzlicher Vorgaben zu 
einer Anpassung des Gemeindebeitrages. 
Nähere Infos dazu siehe: www.gresten-land.gv.at 
 
Die Abrechnung pro Besamungen erfolgt: 

¶ Mittels Paragon des Tierarztes ú 11,00 

¶ Mittels Datenausdruck aus der online 
Datenbank bei Eigenbesamungen ú 5,00 

Handgeschriebene Listen können leider nicht 
mehr angenommen werden. 
Gerne unterstützen wir die Landwirte bei der 
Abfrage ihrer Daten. 
 
 

HUNDEHALTUNG 
An-, Um- und Abmeldung 
 
Zu Jahresbeginn wurden einige Hundehalter 
darüber informiert, dass zwischen der 
Heimtierdatenbank des Bundes und der in der 
Gemeinde gemeldeten Hunde eine Differenz im 
Datenabgleich aufgezeigt wurde. Danke an alle 
Beteiligten, dass die Daten so schnell korrigiert 
werden konnten. 
 
Allgemeine Information an alle Hundehalter. 
1) Die Meldung eines Hundes an die Gemeinde 

ist im NÖ Hundeabgabegesetz 1979 (LGBl. 
3702-0) unter Ä4 (7) geregelt ĂDer Erwerb 
eines Hundes ist binnen einem Monat durch 
den Hundehalter der Abgabenbehörde (= 
Gemeinde) schriftlich anzuzeigenñ 

http://www.gresten-land.gv.at/
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Im NÖ Hundehaltegesetz (LGBl. 4001-3) ist in  
Ä 4(1) dazu weiters geregelt, dass Ădas Halten 
von Hunden mit erhöhtem Gefährdungspotential 
vom Hundehalter oder der Hundehalterin bei der 
Gemeinde, in der der Hund gehalten wird oder 
gehalten werden soll, unverzüglich anzuzeigen 
ist.ñ 
2) Im § 24a des Tierschutzgesetzes ï TSchG 

(BGBl. I Nr. 118/2004) ist festgelegt, dass 
jeder Halter von Hunden verpflichtet ist, sein 
Tier binnen eines Monats nach der 
Kennzeichnung, Einreise oder Übernahme ï 
jedenfalls aber vor einer Weitergabe ï über 
das elektronische Portal der Heimtier-
datenbank des Bundes zu melden. 
www.heimtierdatenbank.at 

 
 

FRÜHJAHRSPUTZ 
RamaDama 
 
Die Niederösterreicherinnen 
und Niederösterreicher 
zeigen jedes Jahr ihr 
enormes Engagement ï und 
helfen den in der Natur liegengebliebenen Müll 
richtig zu entsorgen und unterstützen so Natur 
und Umwelt nachhaltig. Die Aktion dient nämlich 
nicht nur der Sauberhaltung unseres Landes, 
sondern soll langfristig auch zu einer 
Verhaltensänderung in der gesamten 
Bevölkerung führen, indem erst gar nicht so viel 
Abfall achtlos weggeworfen wird. 
ĂF¿r eine saubere Umwelt packen die Menschen 
an, das zeigen die alljährlichen Frühjahrs-
putzaktionen sehr eindrucksvoll. Praktischen 
Umweltschutz zu betreiben und unsere 
Naturlandschaft vom Müll zu säubern, ist 
Motivation für tausende freiwillige Helferinnen 
und Helfer. Ein riesiges Dankeschºn an sie alle!ñ, 
so LH-Stellvertreter Dr. Stephan Pernkopf. ĂNoch 
besser wäre es jedoch, wenn die Frühjahrs-
putzaktionen gar nicht notwendig wären. Ich 
appelliere daher an alle, ihren Müll nicht in 
unserer Natur zu entsorgen!ñ 
 
Die Sammeltrupps werden auch heuer wieder 
von den NÖ Umweltverbänden und dem Land 
NÖ mit Hilfsmitteln wie Sammelsäcken, 
Handschuhen und Warnwesten unterstützt. 
Alle Bürgerinnen und Bürger von 0-99 sind zum 
Frühjahrsputz in der Gemeinde herzlich 
eingeladen. Termin: 

Samstag, 06. April 2019 
Wir treffen uns um 08:00 Uhr im Bauhof der 
Gemeinde Gresten-Land. 
Mitzubringen: Festes Schuhwerk oder 
Gummistiefel, wenn aus dem Vorjahr vorhanden: 
Arbeitshandschuhe und die Warnweste 

Ăstopplittering.atñ Infos bzw. Anmeldung im 
Gemeindeamt Gresten-Land Tel.: 07487/2240 
oder gemeinde@gresten-land.gv.at. 
Im Anschluss wird zu einem Imbiss eingeladen. 
 
 

FÖRDERUNG 
Mehrtägige 
Schulveranstaltung 
 
Die Förderungen für die zwei mehrtägigen 
Schulveranstaltungen der NMS Gresten: 

¶ Wienwoche und  

¶ Dezember Skikurs  
können noch bis Freitag, den 28. Juni 2019 im 
Gemeindeamt beantragt werden. Später 
einlangenden Anträge können nicht mehr 
berücksichtigt werden. 
 
 

PRIMA LA MUSICA 
Jugendmusikwettbewerb 
 
ĂMusik der Jugendñ richtet sich mit den 
österreichischen Jugendmusikwettbewerben an 
alle Kinder und Jugendlichen, die etwas 
Besonderes in der Musik leisten wollen und 
Freude am Musizieren und am musikalischen 
Wettstreit haben. Die Wettbewerbe sollen zum 
Mitmachen ermuntern und dabei musikalische 
Talente finden und fördern.  
Seit 1995 haben österreichweit bisher knapp 
100.000 Kinder und Jugendliche an den 
Wettbewerben teilgenommen. Viele ehemalige 
Preisträger/innen sind heute über die Grenzen 
Österreichs hinaus erfolgreich auf internationalen 

Bühnen, als Lehrende sowie als wesentliche 
Stütze in renommierten Orchestern und Musik-
Formationen. Beim diesjährigen NÖ Landes-
wettbewerb haben Irene Pöchacker (Bild links, 
Dame links) in der Kategorie Gitarre den 2. Preis 
und Theresa Grabner (Bild rechts) in der 
Kategorie Trompete den 1. Preis erreicht.  

http://www.heimtierdatenbank.at/
mailto:gemeinde@gresten-land.gv.at
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MUSIKSCHULE 

Anmeldung 2019/2020 
 
Neuanmeldungen für die 
Musikschule für das Schuljahr 
2019/2020 können ab sofort im 
Gemeindeamt vorgenommen 
werden. Formulare sind auf der 
Gemeindehomepage oder im 
Gemeindeamt erhältlich. 
 
Voraussetzung für die Aufnahme eines Schülers 
ist gemäß §5 des NÖ Musikschulgesetzes 2000 
ein freier Unterrichtsplatz und die Eignung für das 
betreffende Fach.  
Der Austritt kann nur mit Schuljahresende 
erfolgen! Ausgenommen sind längere Krankheit, 
Übersiedlung etc.  
Die Neuanmeldungen müssen bis spätestens 
Freitag, den 07. Juni 2019 im Gemeindeamt 
abgegeben werden.  
 
 

GESUNDE GEMEINDE 
Winterzauber 
 

Mit einem abwechs-
lungsreichen 
Bewegungsprogramm 
verzauberte die Dipl. 
Kindergesundheitstrainerin Heidi Scharner 
Anfang Jänner wieder zahlreiche Kinder. Am 
Programm standen neben einer Fantasiereise 
auch eine Indoor -Schneeballschlacht und 
diverse Wettspiele. 
 
Weitere Veranstaltungen TUT GUT 2019  
 

16.März 
        - 06. April: Erste Hilfe 16h Kurs 
 4 Termine 
 09:00 ï 13.00 Uhr 
 Rotes Kreuz 
 

27. März:  Ferne Länder ï exotische  
  Pflanzen, botanischer Streifzug 

 durch Madeira, Marokko und 
Italien 

 19:30 Uhr  
 ORF NÖ Gärtner Hannes Käfer 
 

04. April:  Jonglieren und Balancieren  
 für Eltern und Kinder 
 15:30 und 17:30 Uhr 
 NÖGKK Workshop 
 

24. August: Keine Angst vorm bösen Wolf 
 Selbsterfahrung mit Märchen 
 Elisabeth Grissenberger, MSc 
 

01. September: Proviant-Wandertag 
 Heimatverein/Gemeinde 
 

06. September: Herstellung von Salben 
 Anna Rottermanner 
 

Oktober: Life Kinetic 
 Klaus Wegerer 
 

November: Klimawandel bringt Natur ins  
Schwitzen 

Genauere Informationen zu den einzelnen 
Veranstaltungen der Gesunden Gemeinde liegen 
im Gemeindeamt auf, bzw. hängen in den 
Anschlagtafeln. Weiters sind die Termine auf der 
Gemeindehomepage im Veranstaltungskalender 
jederzeit ersichtlich. 
 
 

WALDARBEITER 
Unterstützungsaktion  
 
Im Jahr 2018 haben extreme Wetterereignisse in 
Österreich zu erheblichen Schäden in den 
Wäldern geführt. Viele Bauern sind deshalb mit 
der Schadholzaufarbeitung in den Wäldern 
beschäftigt. Diese Arbeiten bergen jedoch ein 
großes Risikopotenzial. Daher möchte die 
Sozialversicherungsanstalt der Bauern (SVB) 
den bäuerlichen Versicherten einerseits mit der 
Information über wichtige Sicherheitshinweise 
Hilfestellung geben, auf der anderen Seite bietet 
die SVB eine finanzielle Unterstützung für den 
Ankauf einer persönlichen Schutzausrüstung 
(PSA) für die Schadholzaufarbeitung zur 
Verminderung der Verletzungsgefahr. 
 
Für bei der SVB unfallversicherte Betriebsführer-
innen und Betriebsführer aus den betroffenen 
Regionen, die eine persönliche Schutz-
ausrüstung im Wert von mindestens ú 110,00 
kaufen, erhalten von der SVB einen Zuschuss in 
der Höhe von ú 60,00. Dieser Zuschuss wird pro 
Betrieb einmal gewährt. Zur persönlichen Schutz-
ausrüstung zählen: Helmset, Schnittschutzhose, 
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Forstsicherheitsjacke, Forstsicherheitsschuh-
werk und Arbeitshandschuhe.  
Die Förderaktion läuft im Zeitraum von 
01.10.2018 (frühester Termin des Ankaufs von 
PSA) bis 31.03.2019 (Einsendeschluss an die 
SVB). Am Antrag ist die Bestätigung für 
Schadholz von der Gemeinde oder der 
Bauernkammer erforderlich.  
Einsendung des Original-Rechnungsbeleges 
(PSA im Wert von mindestens ú 110,00) an die 
SVB-Sicherheitsberatung, Ghegastraße 1, 1030 
Wien, bis spätestens 31.03.2019 
Den Antrag auf Zuschuss für Waldarbeiter-
schutzausrüstung zur Schadholzaufarbeitung 
sowie das Merkblatt ĂSchadholzaufarbeitungñ mit 
Sicherheitshinweisen finden Sie auf der Internet-
seite der SVB www.svb.at bzw. liegen diese im 
Gemeindeamt auf. 
 
 

STATISTIK AUSTRIA 
SILC-Erhebung 
 
Die Statistik Austria erstellt im öffentlichen 
Auftrag hochwertige Statistiken und Analysen, 
die ein umfassendes, objektives Bild der 
österreichischen Wirtschaft und Gesellschaft 
zeichnen. Die Ergebnisse von SILC liefern für 
Politik, Wissenschaft und Öffentlichkeit 
grundlegende Informationen zu den 
Lebensbedingungen und Einkommen von 
Haushalten in Österreich. Es ist dabei wichtig, 
dass verlässliche und aktuelle Informationen 
über die Lebensbedingungen der Menschen in 
Österreich zur Verfügung stehen. Die Erhebung 
SILC (Statistics on Income and Living 
Conditions/Statistiken über Einkommen und 
Lebensbedingungen) wird jährlich durchgeführt. 
Rechtsgrundlage der Erhebung ist die nationale 
Einkommens- und Lebensbedingungen-Statistik- 
Verordnung des Bundesministeriums für Arbeit, 
Soziales, Gesundheit und Konsumentenschutz 
(ELStV, BGBl. II Nr. 277/2010 zuletzt geändert in 
BGBl. 313/II/2018) sowie eine Verordnung des 
Europäischen Parlaments und des Rates (EG Nr. 
1177/2003). Nach einem reinen Zufallsprinzip 
werden aus dem Zentralen Melderegister jedes 
Jahr Haushalte in ganz Österreich für die 
Befragung ausgewählt. Die ausgewählten 
Haushalte werden durch einen Ankündigungs-
brief informiert und eine von Statistik Austria 
beauftragte Erhebungsperson wird von Februar 
bis Juli 2019 mit den Haushalten Kontakt 
aufnehmen, um einen Termin für die Befragung 
zu vereinbaren. Als Dankeschön erhalten die 
befragten Haushalte einen Einkaufsgutschein 
über ú 15,00.  
Die Statistik, die aus den in der Befragung 
gewonnenen Daten erstellt wird, ist ein 

repräsentatives Abbild der Bevölkerung. Eine 
befragte Person steht darin für Tausend andere 
Personen in einer ähnlichen Lebenssituation. Die 
persönlichen Angaben unterliegen der absoluten 
statistischen Geheimhaltung und dem 
Datenschutz gemäß dem Bundesstatistikgesetz 
2000 §§17-18. Statistik Austria garantiert, dass 
die erhobenen Daten nur für statistische Zwecke 
verwendet und persönliche Daten an keine 
andere Stelle weitergegeben werden. Im Voraus 
herzlichen Dank für die Mitarbeit! Weitere 
Informationen zu SILC erhalten Sie unter: 
Statistik Austria Tel.: 01/71128 8338  
E-Mail: erhebungsinfrastruktur@statistik.gv.at 
Internet: www.statistik.at/silcinfo 
 
 

SPRECHTAGE KOBV 
Der Behindertenverband 
 
Auch im Jahr 2019 werden die hoch 
frequentierten Sprechtage des KOBV für Wien, 
Niederösterreich und Bgld. In gewohnter Weise 
mit Referentlnnen der Sozialrechtsabteilung bzw. 
Funktionärlnnen unseres Verbandes beschickt 
und bieten dadurch Menschen mit Behinder-
ungen die Möglichkeit, sich über sämtliche 
sozialrechtliche Belange zu informieren. 
Stadtamt der Stadtgemeinde Scheibbs 
(Rathaus), Rathausplatz 1 
jeden 02. Und 04. Donnerstag im Monat  
von 13:00 ï 14:30 Uhr 
1. Halbjahr: 14. Und 28. März, 11. Und 25. April, 
09. Und 23. Mai, 13. Und 27. Juni. 
2. Halbjahr: 11. Und 25. Juli, 8. Und 22. August, 
12. Und 26. September, 10. Und 24. Oktober,  
14. und 28. November, 12. Dezember. 
 
 

DEMENZSERVICE NÖ 
Hotline 

 
Demenz ist eine chronisch 
fortschreitende Erkrankung 
des Gehirns. Im Verlauf der 
Erkrankung nimmt die Gedächtnisleistung von 
Demenz-Betroffenen nach und nach ab. Die 
Wahrscheinlichkeit, an Demenz zu erkranken, 
nimmt ab einem Lebensalter von 65 Jahren stark 
zu. Demenzerkrankungen können nicht geheilt 
werden, jedoch kann eine frühe Diagnose und 
Behandlung das Fortschreiten der Krankheit 
verzögern. Experten sind der Meinung, dass ein 
gesunder Lebensstil das Risiko an Demenz zu 
erkranken, reduziert. 
Für Fragen rund um das Thema Demenz gibt es 
das Demenz-Service Niederösterreich mit der 

http://www.svb.at/
mailto:erhebungsinfrastruktur@statistik.gv.at
http://www.statistik.at/silcinfo
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kostenlosen NÖ Demenz-Hotline 0800/700 300 
(Montag-Freitag 08:00-16:00 Uhr). Sie informiert 
niederösterreichweit über Anlaufstellen zu 
Diagnose, Behandlung, Unterstützungs- sowie 
Entlastungsangebote und vermittelt an Demenz-
Experten. In den Bezirken Krems, Krems-Land, 
Lilienfeld, St. Pölten, St. Pölten-Land und Tulln 
bietet das Demenz-Service NÖ im Rahmen eines 
Pilotprojektes zusätzlich kostenlose, persönliche 
Beratung zu Hause oder an den Info-Points direkt 
in den Service-Centern der NÖGKK Krems, 
Klosterneuburg, Lilienfeld, St. Pölten und Tulln 
an. Das Beratungsservice soll im Jahr 2020 auf 
ganz Niederösterreich ausgeweitet werden. 
 
 

VORTRAG 
Österreich hilft Nepal 
 
Die Nachfrage auf den Vortrag Ă¥STERREICH 
HILFT NEPAL +17 Tage Trekking Tour im 
Annapurna Gebirgeñ ist so groß, deshalb gibt es 
einen zweiten Termin: Freitag 29. März 2019, 
19:30 Uhr, Pfarrsaal Gresten. 
Der Vortrag beinhaltet eine kurze Zusammen-
fassung von Hilfsprojekt 1-4. Auf Projekt 5 und 6 
wird etwas näher eingegangen. Nach einer 
kurzen Pause warten 
im zweiten Teil 
wunderschöne Fotos 
von der 17tägigen 
Trekking Tour im 
Annapurna Gebirge 
auf die Besucher. 
Vor allem die Fotos 
von den zwei 
Sidetreks Ice Lake 
4.600m und Tilicho 
Lake 5.000m sind 
sehr beeindruckend. 
 
 

ZIVILSCHUTZ 
Telefon- und Internetbetrug 
 
E-Mails und Anrufe mit Notfällen Ăda braucht ein 
Verwandter eure Hilfeñ werden immer mehr ï und 
sie werden immer überzeugender. In den letzten 
Wochen haben leider wieder etliche Gutgläubige 
eine Menge Geld verloren. Weil das Geld, das da 
überwiesen wird, landet auf dem Konto von 
Betrügern, statt von Nichten oder Enkeln. Das 
Beste, was Sie machen können, ist auflegen 
(bzw. das Mail löschen). Noch besser ist, die 
Polizei zu informieren. Denn 99% dieser Anrufe 
und Mails sind schlicht und einfach Betrug.  
Siehe auch: www.noezsv.at 

ÄRZTE- und 
APOTHEKENDIENST 
Wochenend-  
und 
Feiertagseinteilung 
 
Mit April 2019 kommt es zu einer Neu-
organisation des Bereitschaftsdienstes.  
Aufgrund einer Entscheidung des Verwaltungs-
gerichtshofes sind Ärztinnen und Ärzte mit §2 
Kassenvertrag ab sofort nicht mehr verpflichtet, 
an Wochenenden oder Feiertagen Bereitschafts-
dienste abzuhalten. In sehr vielen Fällen passiert 
dies dennoch auf freiwilliger Basis. Die NÖ 
Ärztekammer arbeitet bereits daran, einen 
gesetzeskonformen Zustand wiederherzustellen. 
 
Leider standen zum Druckdatum des Landkuriers 
noch nicht alle diensthabenden Ärzte fest. 
Sobald die Namen bekannt sind, werden diese 
auf der Anschlagtafel des Gemeindeamtes 
bekannt gegeben. 
 
DIENSTHABENDER ARZT APOTHEKE 
APRIL 2019 
06. ï 07.   Gresten 
13. ï 14. Dr. Syrius Nikou Gaming 
20. ï 21.   Wieselburg 
27. ï 28. Dr. Barbara Lindner Steinakirchen 
 

MAI 2019 
04. ï 05.   Purgstall 
11. ï 12.   Scheibbs 
18. ï 19.   Gresten 
25. ï 26.   Gaming 
 

JUNI 2019 
01. ï 02.   Wieselburg 
08. - 09.   Steinakirchen 
15. - 16.   Purgstall 
22. - 23.   Scheibbs 
29. - 30.   Gresten 
 
Kontakte: 
Dr. Syrus Nikou  07487/2680 
Dr. Barbara Lindner  07480/20078 
Dr. Claudia Reiter  07485/98400 
 
Apotheke Gresten  07487/2673 
Apotheke Gaming  07485/97224 
Apotheke Purgstall  07489/2874 
Apotheke Scheibbs  07482/42228 
Apotheke Steinakirchen 07488/71616 
Apotheke Wieselburg  07416/52316 
Der kassenärztliche Wochenend- und Feiertags-
dienst umfasst ausschließlich die Zeit zwischen 
07:00 und 19:00 Uhr 

http://www.noezsv.at/
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VERANSTALTUNGKALENDER 

 
 

Wiederkehrende Veranstaltungen 

Tag Datum Zeit Veranstaltungsort Art der Veranstaltung Kontakt 

jeden Montag 16:00 Gaminger Vorderberg Reitpädagogische Betreuung Michaela Rußwurm 0676/3894437 

jeden Montag 19:00 Pfarrsaal Gresten Tanzen ab der Lebensmitte Pfarre 07487/2224 

jeden Montag 19:30 
Kindergarten Gresten-
Land, Mehrzweckraum 

Yoga Individuell (bis 13. Mai) Anita Deufel 0664/1540764 

jeden Dienstag 19:00 NMS Turnsaal 
Rückenfit ï wer macht mit  
(bis Ende März) 

Heidi Scharner 0676/7801179 

jeden Dienstag 18:30 
Kindergarten Gresten-
Land, Mehrzweckraum 

Smovey-Training Nadja Puchebner 0676/4685802 

jeden Mittwoch 17:00 Sportplatz  Schülerlauftreff ï Naturfreunde Gresten Katharina Scharner 0650/9990346 

jeden 
Donnerstag 

08:30 Pfarrschuppen Bücherbasar  Pfarre 07487/2224 

jeden 
Donnerstag 

18:00 
Bauhof Marktgemeinde, 
Schießstand 

Luftgewehr- u. Luftpistolentraining für 
Erwachsene  
Privilegierter Schützenverein Gresten 

Johann Tanzer 0064/2611264 

jeden 
Donnerstag 

19:30 Neue Mittelschule 
Schigymnastik mit Zirkeltraining  
(bis Ende März) Alpenverein 

Hans Jungwirth 0664/9264088 

jeden Freitag 18:00 
Bauhof Gresten,  
Schützenlokal 

Jugendtraining ï Privilegierter 
Schützenverein Gresten 

Walter Brausteiner 0664/4474777 

jeden Freitag 
einer geraden 
Woche 

19:30 Cafe Pöchhacker Naturfreunde ï Vereinsabend August Scheinhart 0650/4501868 

jeden Sonntag 09:30 Pfarrschuppen Bücherbasar  Pfarre 07487/2224 

Veranstaltungen in Gresten 

Sa. 16.03. 09:00 Gemeindeamt Erste Hilfe Grundkurs (16 Std.) 1. Teil Gesunde Gemeinde 07487/2240-6 

Di. 19.03. 19:30 Pfarrsaal Gresten Seminar 4-teilig, Jesus von Nazaret Pfarre 07487/2224 

Sa. 23.03. 09:00 Gemeindeamt Erste Hilfe Grundkurs (16 Std.) 2. Teil Gesunde Gemeinde 07487/2240-6 

Sa. 23.03. 10:00 Musikheim Blasorchester Schnupperprobe Blasorchester Gresten Rudolf Füsselberger 0664/2845251 

Sa. 23.03. 14:00 Pizzeria Napoli Fleischhacker FredlïGedenkschnapsen Fritz Wurm 0681/81861445 

So. 24.03. 08:00 Welser Stocksporthalle Meisterschaft ï Arbeiterkammer Fritz Schweiger 07487/2001 

Di. 26.03. 19:30 Pfarrsaal Gresten Seminar 4-teilig, Jesus von Nazaret Pfarre 07487/2224 

Mi. 27.03. 19:30 Gasthaus Kummer 
Ferne Länder ï exotische Pflanzen, 
botanischer Streifzug durch Madeira, 
Marokko und Italien 

ORF NÖ Gärtner 
Hannes Käfer 

07487/2240 

Do. 28.03. 16:00 Welser Stocksporthalle Turnier, Bundesbedienstete Josy Pointner 0664/4837240 

Fr. 29.03. 19:30 Pfarrsaal Gresten  
Vortrag Österreich hilft Nepal + 17tägige 
Trekking Tour im Annapurna Gebirge  

Katharina Rana 0650/7768888 

Sa. 30.03. 09:00 Gemeindeamt Erste Hilfe Grundkurs (16 Std.) 3. Teil Gesunde Gemeinde 07487/2240-6 

Sa. 30.03. 20:00 Kulturschmiede Gresten Opfekompott ï Verein Kulturschmiede Marktgemeinde 07487/2310-15 

Di. 02.04. 19:30 Pfarrsaal Gresten Seminar 4-teilig, Jesus von Nazaret Pfarre 07487/2224 

Do. 04.04. 15:30 Turnsaal der NMS Gresten 
Balancieren und Jonglieren für Eltern 
und Kinder 

NÖ GKK 050/899-1954 




